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74 Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes „I-104 
Schulstraße / Kölner Straße“ 
 

 
Der Rat der Stadt Langenfeld hat gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), die in der zurzeit geltenden Fassung zur Anwendung kommen, in seiner Sitzung am 03.07.2012 
beschlossen, den Bebauungsplan "I-104 Schulstraße / Kölner Straße“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit 
§ 13 a (2) Nr.1 BauGB und  § 13 (2) Nr.2 BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB durchgeführt. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines zentralen und innerstädtischen Wohngebietes zur Stärkung des 
Nebenzentrums „Alte Mitte“ als Wohnstandort. Geplant sind mehrere Mehrfamiliengebäude mit drei- bis vier 
Vollgeschossen. Die vorhandene und geplante Wohnbebauung in den Blockrandbereichen soll durch Einzelhandel- 
und Dienstleistungsnutzungen in den Erdgeschosszonen ergänzt werden.  
 
Gebietsbegrenzung: 
 
Im Norden: Die Schulstraße. 

Die Nordgrenzen des Flurstücks 278. Die Nordgrenze des Flurstücks 348 bis zur gradlinigen 
Verlängerung der östlichen Grenze des Flurstücks 279.  

 
Im Osten: Die Ostgrenze des Flurstücks 279 bis zu einem gemeinsamen Grenzpunkt mit dem Flurstück 25. Die 

gemeinsame Grenze der Flurstücke 25 und 97. Die nordöstliche Grenze des Flurstücks 25. Die 
gemeinsamen Grenzen des Flurstücks 280 mit den Flurstücken 16 und 282. Die nordöstliche Grenze 
des Flurstücks 280. 

 
Im Süden: Die Erschließung zu den Gebäuden Kölner Straße 8 bis 8e. 

Ein Teilstück der Südostgrenze des Flurstücks 280 bis zum gemeinsamen Grenzpunkt mit dem 
Flurstück 289. Die Ost- bzw. Südostgrenze des Flurstücks 289. Die Südgrenze der Flurstücke 287 
und 284. Die gradlinige Verlängerung der Südgrenze des Flurstücks 284 bis zur westlichen Grenze 
der Flur 36.  

 
Im Westen: Die Kölner Straße (Bundesstraße B 8). 

Ein Teilstück der westlichen Grenze der Flur 36 vom Schnittpunkt der verlängerten Südgrenze des 
Flurstücks 284 bis zum nordwestlichen Grenzpunkt des Flurstücks 278. 

 
Alle genannten Flurstücke liegen in der Flur 36 der Gemarkung Immigrath.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 
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Der Entwurf des Bebauungsplanes "I-104 Schulstraße / Kölner Straße“ wird mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monats, und zwar 
 

vom 23.07.2012 bis einschließlich 24.08.2012 
 
im Referat Stadtplanung und Denkmalschutz der Stadt Langenfeld, Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, Raum 284, 
während folgender Dienststunden zu Jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt: 
 
 

Montag  bis  Mittwoch   von  8.00 Uhr bis  16.00 Uhr, 
Donnerstag    von  8.00 Uhr bis  17.00 Uhr, 
Freitag    von  8.00 Uhr bis  12.00 Uhr. 

 
 
Während der Auslegungsfrist können bei der v. g. Dienststelle Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden. 
 
Interessierte können sich während der Auslegungsfrist auch im Internet unter www.langenfeld.de 
(„Stadt / Bürgerservice / Stadtplanung“) über die Planung informieren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan "I-104 Schulstraße / Kölner Straße“ unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
Langenfeld Rhld, 04.07.2012 
gez. Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 
75 Bekanntmachung über die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„I-99 Kronprinzstraße / Fabriciusstraße“ 
 

 
Der Rat der Stadt Langenfeld hat gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), die in der derzeit gültigen Fassung zur Anwendung kommen, in seiner Sitzung am 03.07.2012 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „I-99 Kronprinzstraße / Fabriciusstraße“ beschlossen.  
 
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, erfolgt die Aufstellung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB.  
 
Mit der Planung wird eine Innenentwicklung durch Wiedernutzbarmachung von Flächen und die Nachverdichtung 
innerhalb des Siedlungsbereichs zu Wohnbauzwecken angestrebt. 
 
Gebietsbegrenzung: 
 
Im Norden: Die Gärten der Bebauung südlich Sauerbruchstraße. 

Die Nordwestgrenze des Flurstücks 531. Die Verbindung des nördlichen Grenzpunktes des 
Flurstücks 531 mit dem westlichen Grenzpunkt des Flurstücks 661. Die Nordwestgrenzen der 
Flurstücke 611 und 609. 

 
Im Osten: Die Fabriciusstraße. 

Die Nordostgrenzen der Flurstücke 609, 610, 383, 384, 385 und 386.  
 
Im Süden: Die Kronprinzstraße. 

Die östliche Grenze des Flurstücks 626 beginnend vom östlichen gemeinsamen Grenzpunkt mit dem 
Flurstück 386 bis zum östlichen gemeinsamen Grenzpunkt mit dem Flurstück 566. Die Südgrenze des 
Flurstücks 566. 
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Im Westen: Der Kurfürstenweg. 
Die westliche Grenze des Flurstücks 288 und deren Verlängerung vom gemeinsamen Grenzpunkt mit 
dem Flurstück 399 bis zum westlichen gemeinsamen Grenz punkt der Flurstücke 398. Die 
Westgrenzen der Flurstücke 398, 397, 396, 577, 576, 44/1, 166, 241, 240, 146, 179, 178 und 531. 

 
Alle genannten Flurstücke liegen in der Flur 7 der Gemarkung Immigrath.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 
 

   
 
Aufgrund des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan „I-99 Kronprinzstraße / Fabriciusstraße“ können zur 
Sicherung der künftigen Planung gemäß § 15 BauGB Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 
Monaten zurückgestellt und Veränderungssperren gemäß § 14 BauGB erlassen werden. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „I-99 Kronprinzstraße / Fabriciusstraße“ wird hiermit gemäß § 2 (1)  BauGB in 
Verbindung mit § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld öffentlich bekannt gemacht. 
 
Langenfeld Rhld, 04.07.2012 
gez. Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 
76 Bekanntmachung über die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

„I-2 b Lessingstraße / Schillerstraße“ 
 

 
Der Rat der Stadt Langenfeld hat gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), die in der derzeit gültigen Fassung zur Anwendung kommen, in seiner Sitzung am 03.07.2012 die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „I-2 b Lessingstraße / Schillerstraße“ beschlossen.  
 
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, erfolgt die Aufstellung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB.  
 
Mit der Bebauungsplanänderung soll Planungsrecht für eine innerstädtische Verdichtung zu Wohnzwecken 
geschaffen werden. Die heutige städtebaulich ungeordnete Situation soll mit der Planänderung zu einer Schließung 
der Baulücke an der Solinger Straße und einer ergänzenden Wohnbebauung an der Uhlandstraße führen. 
 
Gebietsbegrenzung: 
 
Im Süden: Die südliche Grenze der Uhlandstraße inklusive Einmündungsbereich zur Schillerstraße. 

Die Südgrenze des Flurstücks 383; eine 10 m Parallele zur Uhlandstraße (Kreuzungsbereich der 
Uhlandstraße / Schillerstraße), die orthogonale Verlängerung auf die Südgrenze des Flurstücks 383 
bis zum Schnittpunkt der Ostgrenze des Flurstücks 301 (Westgrenze der Schillerstraße), die 
Südgrenze des Flurstücks 383. 
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Im Osten: Die östliche Grenze des Flurstücks 282; die Westgrenze des Flurstücks 318; die Verlängerung der 
östlichen Grenze des Flurstücks 318 bis zur Südgrenze des Flurstücks 383 (südliche Grenze der 
Uhlandstraße). 

 
Im Norden: Die Solinger Straße.  
 Die nördliche Grenze des Flurstücks 372 und die nördliche Grenze des Flurstücks 282. 
 
Im Westen: Die rechtwinklige Verlängerung des Schnittpunktes der Flurstücke 360 und 383 bis zum Schnittpunkt 

mit der Südgrenze des Flurstücks 383 (Südgrenze der Uhlandstraße); die nördliche Grenze des 
Flurstücks 360; die Nordgrenze des Flurstücks 371, die Westgrenze des Flurstücks 367; die westliche 
Grenze des Flurstücks 372; die Ostgrenze und die Nordgrenze des Flurstücks 370; die östliche und 
die nördliche Grenze des Flurstücks 368; die westliche Grenze des Flurstücks 372. 

 
Alle zuvor genannten Flurstücke liegen in der Flur 21 der Gemarkung Immigrath 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 
 

   
 
Aufgrund des Aufstellungsbeschlusses für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „I-2b Lessingstraße / 
Schillerstraße“ können zur Sicherung der künftigen Planung gemäß § 15 BauGB Entscheidungen über Bauanträge 
bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückgestellt und Veränderungssperren gemäß § 14 BauGB erlassen 
werden. 
 
Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „I-2b Lessingstraße / Schillerstraße“ wird hiermit gemäß 
§ 2 (1)  BauGB in Verbindung mit § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld öffentlich bekannt gemacht. 
 
Langenfeld Rhld, 04.07.2012 
gez. Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 
77 Bekanntmachung über die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 

„B-33 An der Landstraße“ 
 

 
Der Bebauungsplan „B-33 An der Landstraße“ hat gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 16.01.2012 bis einschließlich 
17.02.2012 öffentlich ausgelegen.  
 
Aufgrund der während des v. g. Auslegungszeitraumes vorgetragenen Stellungnahmen wurde eine Änderung des 
Bebauungsplanes notwendig. Der Rat der Stadt Langenfeld hat daher gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches 
(BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), in der derzeit gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 03.07.2012 
beschlossen, den Bebauungsplan „B-33 an der Landstraße“ gemäß § 4 a (3) BauGB erneut öffentlich auszulegen. 
 
Die Auslegungsdauer wird auf zwei Wochen verkürzt; Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder ergänzten 
Teilen abgegeben werden. 
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Gebietsbegrenzung: 
 

Im Norden:  Die Treibstraße zwischen Blumenstraße und Düsseldorfer Straße 
Nordgrenze des Flurstücks 366, Flur 9 und deren östliche Verlängerung bis zur Ostgrenze des 
Flurstücks 187, Flur 9). 

 
Im Osten: Die Düsseldorfer Straße (B 8) zwischen Treibstraße und Brandsackerstraße 

(Die Ostgrenze des Flurstücks 187, Flur 9 und des Flurstücks 18, Flur 2 sowie die West- und 
Südgrenze des Flurstücks 140, Flur 1 und die Ostgrenze des Flurstücks 679, Flur 1; die Süd- und 
Ostgrenze des Flurstücks 473 und die Ostgrenzen der Flurstücke 2 und 211, alle Flur 1; die nördliche 
Verlängerung der Ostgrenze des Flurstücks 211 bis zur Nordgrenze des Flurstücks 688, beide Flur 1; 
die Ostgrenze des Flurstücks 182, Flur 1; die Südgrenzen der Flurstücke 182 und 12, Flur 1 sowie die 
Ostgrenzen der Flurstücke 545 und 547, Flur 14). 

 
Im Süden: Die nördlichen Grenzen der Grundstücke Brandsackerstraße 1 - 25 

(Südgrenze des Flurstücks 545 sowie die Süd- und Westgrenze des Flurstücks 544, beide Flur 14; 
die Südgrenzen der Flurstücke 720, 444 und 355, alle Flur 14; die Westgrenzen der Flurstücke 355, 
248 und 546, alle Flur 14). 

 
Im Westen: Die Blumenstraße zwischen Brandsackerstraße und Treibstraße 

(Ostgrenze des Flurstücks 42, Flur 13 und deren nördliche Verlängerung bis zur Südgrenze des 
Flurstücks 340, Flur 13; die Ostgrenze des Flurstücks 183, Flur 13 und deren nördliche Verlängerung 
bis zur östlichen Verlängerung der nördlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks 372, Flur 13; die 
westlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 682, 823, 672, 674, 192, 193, 194 und 307 sowie die 
südliche Verlängerung der Westgrenze des Flurstücks 307 bis zur östlichen Verlängerung der 
nördlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks 372, alle Flur 13; die Achse der Blumenstraße zwischen 
der nördlichen Grenze des Flurstücks 681, Flur 13 und der nördlichen Grenze des Flurstücks 366, 
Flur 9). 
 

Alle genannten Flurstücke liegen in der Gemarkung Berghausen. 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten gemeinsamen Kartenausschnitt wird hingewiesen 
 

 
 
Der Bebauungsplan „B-33 An der Landstraße“ wird inkl. der Begründung und deren Anlagen gemäß § 4 a (3) BauGB 
in der Zeit 
 

vom 23.07.2012 bis einschließlich 06.08.2012 
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im Referat Stadtplanung und Denkmalschutz der Stadt Langenfeld, Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, Raum 284, 
während folgender Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme erneut öffentlich ausgelegt: 
 

Montag bis  Mittwoch   von    8.00 Uhr bis    16.00 Uhr; 
Donnerstag    von    8.00 Uhr bis    17.00 Uhr; 
Freitag    von    8.00 Uhr bis    12.00 Uhr. 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu den geänderten oder ergänzten Teilen schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Referat Stadtplanung und Denkmalschutz vorgetragen werden. 
 
Zudem können sich Interessierte während der Auslegungsfrist auch im Internet unter www.langenfeld.de 
(„Stadt / Bürgerservice / Stadtplanung“) über die Planung informieren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan „B-33 An der Landstraße“ unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 
 
Langenfeld Rhld, 04.07.2012 
gez. Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 
78 Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung der Satzung über die Aufhebung 

des Bebauungsplanes "I-1 Am Hang" 
 

 
Der Rat der Stadt Langenfeld hat gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), die in der derzeit gültigen Fassung zur Anwendung kommen, in seiner Sitzung am 03.07.2012 den 
Beschluss gefasst, den Entwurf der Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes "I-1 Am Hang“ einschließlich 
der Begründung zur Aufhebung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Die bis heute weitgehend vollzogene bauliche Entwicklung im Geltungsbereich des Ursprungsplanes „I-1 Am Hang“ 
führt dazu, dass aus heutiger Sicht ein Erfordernis zur städtebaulichen Steuerung dieses Bereiches über den 
Bebauungsplan „I-1“ nicht mehr besteht. Der Bebauungsplan „I-1“ basiert auf Planungs- und Gestaltungsprinzipien 
des Städtebaus der 1960er Jahre mit starren und strengen Festsetzungen, die heutigen planerischen Vorstellungen 
bzw. Zielsetzungen des Baugesetzbuches nicht mehr entsprechen. 
 
Gebietsbegrenzung: 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 
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Der Entwurf der Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes "I-1 Am Hang" wird mit der Begründung zur 
Aufhebung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
für die Dauer eines Monats, und zwar in der Zeit  
 

vom 23.07.2012 bis einschließlich 24.08.2012 
 
im Referat Stadtplanung und Denkmalschutz der Stadt Langenfeld, Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, Raum 289, 
während folgender Dienststunden zu Jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt: 
 

Montag  bis  Mittwoch   von  8.00 Uhr bis  16.00 Uhr, 
Donnerstag    von  8.00 Uhr bis  17.00 Uhr, 
Freitag    von  8.00 Uhr bis  12.00 Uhr. 

 
Folgende umweltbezogene Informationen liegen vor: 

- Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung 
- Stellungnahme der Kreisverwaltung vom 23.04.2012 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift bei der v. g. Dienststelle 
abgegeben werden. 
 
Interessierte Bürger/innen können sich zur Planung auch unter www.langenfeld.de unter dem Punkt 
"Aktuelles / Neues aus der Stadtplanung" informieren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes "I-1 Am Hang" unberücksichtigt bleiben können und dass ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 
 
Langenfeld Rhld, 09.07.2012 
In Vertretung 
gez. Prell 
1. Beigeordnete 
 
 
79 Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr 

 
 
Folgende Straßen in der Stadt Langenfeld Rhld. werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV. NRW S. 1028 ff.) in der zurzeit geltenden Fassung 
als Gemeindestraßen, bei denen die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke – Anliegerstraße – (§ 3 
Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NRW in der zurzeit geltenden Fassung) überwiegen, dem öffentlichen Verkehr gewidmet, und 
zwar mit Wirkung des auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung der Widmung folgenden Tages:  
 
Marie – Curie – Straße:  
 
Abschnitt zwischen „Raiffeisenstraße“ und der „Düsseldorfer Straße (B 8)“ inklusive östlich davon abzweigende 
Stichstraße (Grundstücke Gemarkung Berghausen, Flur 7, Flurstücke 288, 301, 303, 305, 309, 311, 313, 322, 326, 
328, 330, 332, 333 und 335 sowie eine Teilfläche aus dem Flurstück 319); ohne Fuß- und Radwegbereich zwischen 
Grundbesitz „Marie – Curie – Straße 22“ und der „Düsseldorfer Straße (B 8)“ (Grundstück Gemarkung Berghausen, 
Flur 7, eine Teilfläche aus dem Flurstück 319).  
 
Dorotheenstraße:  
 
Abschnitt zwischen „Heidstraße“ und dem Wendeplatz zwischen den Grundbesitztümern  „Dorotheenstraße24, 33 
und 49“, inklusive Abschnitt der „Dorotheenstraße“, den 5 nördlich davon abzweigenden Stichstraßen  (Grundstück 
Gemarkung Richrath, Flur 4, Flurstück 1613 sowie eine Teilfläche aus dem Flurstück 1951); ohne den südlich davon 
verlaufenden Abschnitt der „Dorotheenstraße“ inklusive der 3 Stichstraßen (Grundstück Gemarkung Richrath, Flur 4, 
eine Teilfläche aus dem Flurstück 1951).  
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Folgende Straßen in der Stadt Langenfeld Rhld. werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV NRW S. 1028 ff.) in der zurzeit gültigen Fassung 
als Gemeindestraßen, bei denen die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke – verkehrsberuhigter 
Bereich – (§ 3 Absatz 4 Ziffer 2 StrWG NRW) überwiegen, dem öffentlichen Verkehr gewidmet, und zwar mit Wirkung 
des auf die Veröffentlichung der Widmung folgenden Tages: 
 
Dorotheenstraße:  
 
Abschnitt zwischen den Grundbesitztümern „Dorotheenstraße 24 und 49“ und dem Grundbesitz „Heidstraße 34“ 
inklusive der 3 südlich davon abzweigenden Stichstraßen (Grundstück Gemarkung Richrath, Flur 4, eine Teilfläche 
aus dem Flurstück 1951). 
 
Franziskaweg:  
 
 Komplette Straße inklusive der östlich und westlich davon abzweigenden Stichstraße mit Wendeplätzen (Grundstück 
Gemarkung Richrath, Flur 4, eine Teilfläche aus dem Flurstück 1951).  
 
Eulenflug: 
 
Abschnitt zwischen der Straße „Zum Bräuhaus“ und der „Meisentalstraße“ im Westen bzw. der Straße „Heinenbusch“ 
im Osten gelegene Stichstraße (Grundstücke Gemarkung Richrath, Flur 8, Flurstücke 894, 1193, 1241, 1243 und 
1307 sowie jeweils eine Teilfläche aus den Flurstücken 445 und 1254).  
 
Tönnesbrucher Feld:  
 
Komplette Straße zwischen „Winkelstraße“ und der „Martin-Buber-Straße“ (Flurstück Gemarkung Richrath, Flur 16, 
Flurstücke 202, 361 und 389; ohne Fuß- und Radwegbereich südlich des Grundbesitzes „Tönnesbrucher Feld 4“ 
(Grundstück Gemarkung Richrath, Flur 16, Flurstück 362) und ohne „öffentliche Parkplatzfläche“ südwestlich der 
Kreuzung der Straßen „Klosterstraße“ und „Tönnesbrucher Feld“ (Grundstück Gemarkung Richrath, Flur 16, Flurstück 
365).  
 
Folgende Straßen in der Stadt Langenfeld Rhld. werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV NRW S. 1028 ff.) in der zurzeit gültigen Fassung 
als Gemeindestraßen, bei denen die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke – Fuß- und 
Radwegbereich – (§ 3 Absatz 4 Ziffer 2 StrWG NRW) überwiegen, dem öffentlichen Verkehr gewidmet, und zwar mit 
Wirkung des auf die Veröffentlichung der Widmung folgenden Tages: 
 
Marie – Curie – Straße:   
 
Fuß- und Radwegbereich zwischen Grundbesitz „Marie – Curie – Straße 22“ und der „Düsseldorfer Straße (B 8)“ 
(Grundstück Gemarkung Berghausen, Flur 7, eine Teilfläche aus dem Flurstück 319).  
 
Tönnesbrucher Feld:  
 
Fuß- und Radwegbereich südlich des Grundbesitzes „Tönnesbrucher Feld 4“ (Grundstück Gemarkung Richrath, Flur 
16, Flurstück 362).  
 
Folgende Straße in der Stadt Langenfeld Rhld. wird gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV NRW S. 1028 ff.) in der zurzeit gültigen Fassung 
als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke – öffentlicher Parkplatz  – 
(§ 3 Absatz 4 Ziffer 2 StrWG NRW) überwiegt, dem öffentlichen Verkehr gewidmet, und zwar mit Wirkung des auf die 
Veröffentlichung der Widmung folgenden Tages: 
 
Tönnesbrucher Feld:  
 
Öffentliche Parkplatzfläche südwestlich der Kreuzung der Straßen „Klosterstraße“ und „Tönnesbrucher Feld“ 
(Grundstück Gemarkung Richrath, Flur 16, Flurstück 365).  
 
Folgende Straße in der Stadt Langenfeld Rhld. wird gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV NRW S. 1028 ff.) in der zurzeit gültigen Fassung 
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als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke – Fußgängerbereich / 
Radfahrbereich / Zulieferverkehrsbereich (für Be- und Entladung für die im Bereich angesiedelten Geschäfte) 
/ Nutzungsrecht für Anwohner mit Berechtigungsausweis  – (§ 3 Absatz 4 Ziffer 2 StrWG NRW) überwiegt, dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet, und zwar mit Wirkung des auf die Veröffentlichung der Widmung folgenden Tages: 
 
Friedhofstraße:  
 
Stichstraße südlich der Friedhofstraße (Grundstück Gemarkung Immigrath, Flur 28, Flurstück 94). 
 
Die exakten Lagen der zuvor aufgeführten gewidmeten Grundflächen (Flurstücke oder Teilflächen daraus) können bei 
Bedarf während der üblichen Dienststunden im Rathaus der Stadt Langenfeld Rhld., Referat Wirtschaftsförderung, 
Citymanagement und Liegenschaften, Zimmer 275 (II. Etage des Rathauses der Stadt Langenfeld Rhld.), Konrad-
Adenauer- 
Platz 1, 40764 Langenfeld Rhld., in Lageplänen eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese "Bekanntmachung der Widmung der zuvor genannten Straßen für den öffentlichen Verkehr" kann 
innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntmachung vor dem Verwaltungsgericht Klage erhoben werden.   
 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
40764 Langenfeld Rhld., den 03.07.2012 
Stadt Langenfeld Rhld. 
Der Bürgermeister 
gez. Frank Schneider 
 
 
80 Aufgebot 
 
Das Sparkassenbuch 302 212 87 91 wurde der Stadt-Sparkasse Langenfeld als verloren gemeldet. 
 

Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen einer Frist von drei Monaten vom Tage der 
Bekanntmachung an gerechnet, unter Vorlage des Sparkassenbuches seine Rechte bei der Stadt-Sparkasse 
Langenfeld anzumelden. 
 

Nach Ablauf der genannten Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 

Langenfeld, 27.06.2012 
Stadt-Sparkasse Langenfeld/Rhld. 
gez. Der Vorstand 
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81 Aufgebot 
 
Das Sparkassenbuch 302 219 9792 wurde der Stadt-Sparkasse Langenfeld als verloren gemeldet. 
 

Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen einer Frist von drei Monaten vom Tage der 
Bekanntmachung an gerechnet, unter Vorlage des Sparkassenbuches seine Rechte bei der Stadt-Sparkasse 
Langenfeld anzumelden. 
 

Nach Ablauf der genannten Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 

Langenfeld, 26.06.2012 
Stadt-Sparkasse Langenfeld/Rhld. 
gez. Der Vorstand 
 
 
82 Aufgebot 
 
Das Sparkassenbuch 302 233 87 70 wurde der Stadt-Sparkasse Langenfeld als verloren gemeldet. 
 

Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen einer Frist von drei Monaten vom Tage der 
Bekanntmachung an gerechnet, unter Vorlage des Sparkassenbuches seine Rechte bei der Stadt-Sparkasse 
Langenfeld anzumelden. 
 

Nach Ablauf der genannten Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 

Langenfeld, 05.07.2012 
Stadt-Sparkasse Langenfeld/Rhld. 
gez. Der Vorstand 
 
 
83 Kraftloserklärung 
 
Das in Verlust geratene Sparkassenbuch 302 235 60 20 wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
Langenfeld, 03.07.2012 
Stadt-Sparkasse Langenfeld/Rhld. 
gez. Der Vorstand 
 
 
84 Angaben gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG) des 

Bürgermeisters, der Ratsmitglieder, Sachkundigen Bürger/innen und beratenden 
Mitglieder der Stadt Langenfeld Rhld. Stand 07/2012 
 

 
Die Liste mit den Angaben befindet sich in der Anlage zu diesem Amtsblatt. 
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